
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DES LANDKREISES KASSEL

Wahl zum Kreistag des Landkreises Kassel, Wahlzeit 2026 – 2031

I. 
Hiermit mache ich bekannt, dass die folgenden gewählten Bewerberinnen und Bewerber nicht 
die Rechtsstellung als Kreistagsabgeordnete des Landkreises Kassel erworben haben:

1. Wahlvorschlag Alternative für Deutschland: Herr Franz Wolf, Vellmar 
2. Wahlvorschlag Sozialdemokratische Partei Deutschlands: Frau Silke Engler, Baunatal 
3. Wahlvorschlag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Herr Lennard Sasse, Calden

 
II. 
An Stelle der gewählten Kreistagsmitglieder werden ab 01.04.2026 als nächste noch nicht 
berufene Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 22 Abs. 6 i. V. m. § 23 Abs. 2 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes (KWG) folgende Personen bei der Sitzverteilung berücksichtigt:

1. Wahlvorschlag Alternative für Deutschland: Herr Marc Redler, Trendelburg
2. Wahlvorschlag Sozialdemokratische Partei Deutschlands: Frau Esther Dilcher, Hofgeismar, 

und nach deren Verzicht Herr Ullrich Meßmer, Calden
3. Wahlvorschlag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Frau Irmhild Heinicke, Hofgeismar 

Gegen die Gültigkeit dieser Feststellungen kann jede/jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises 
(Landkreis Kassel) binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach der Bekanntmachung 
Einspruch erheben. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener 
Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, 
mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten 
müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Der Einspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreiswahlleiterin des Landkreises Kassel, 
Wilhelmshöher Allee 19 – 21, 34117 Kassel, einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im 
Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe 
nicht mehr geltend gemacht werden.

Kassel, 31.03.2026

Landkreis Kassel
Die Kreiswahlleiterin

gez.

Bückmann

Bereitstellungstag: 01.04.2026


